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Zukunftsstandort PHOENIX West

- ehemaliges Hochofengelände. 
Wird zu einem modernen Technologiepark

(Mikro- und Nanotechnologie) mit bis zu

10.000 Arbeitsplätzen entwickelt

- Erschließung ist abgeschlossen 

- erste Investitionen sind bereits erfolgt (rd. 30

Betriebe mit ca. 750 Beschäftigten)



Mobilitätskonzept PHOENIX West

Ziel ist, für diesen High-Tech-Standort
auch eine moderne und zeitgemäße 
Abwicklung der Verkehre zu erreichen, durch

- intelligenten Mix der Verkehrsarten

- Schaffung von Angeboten 
und Anreizen zur Reduzierung 
des Kfz-Verkehrs 

- flächensparender Bau von 
Stellplätzen

- bei gleichzeitig minimierten  
Investitions- und Betriebskosten



Mobilitätsberatung

- Ratsbeschluss vom 08.11.2007
Ablösebetrag = 7.000 € / Stell-
platz

bezüglich

- Verbesserung der Abläufe 
im Wirtschaftsverkehr 
(Dienstfahrtenlogistik)

- Jobticket/ÖV-Angebot
- imagefördernde Maßnah-

men
- Maßnahmen zur Förderung 
von Fahrgemeinschaften 

- Bau von Fahrradabstellan-
lagen/Duschen/Umkleide-
möglichkeiten

u.v.a.m.

Rechtliche Rahmensetzung

Stellplatzsatzung

Stadt 
Dortmund

Erstellung der Infrastruktur
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Nahezu komplette Herstellung 
der Straßen- und Radwege-
infrastruktur bis Ende 2008

ÖV Fußg.Straßen Rad



entweder oder

Arbeitsgruppe Betriebliches 
Mobilitätskonzept

2. Priorität
tlw. Ablösung und Schaffung 
von Stellplätzen in dezentralen
Parkhäusern

reduzierte Stellplatzanforderungen

positives Ergebnis

negatives
Ergebnis

Investor/Betrieb

Bauantrag

Verbindliches Maßnahmeprogramm
(städtebaulicher Vertrag) z. B.

- Einführung Job-Ticket
- Vertrag mit Car-Sharing-Unter-
nehmen

- Bau von Fahrradabstellanlagen
- Bewirtschaftung der betrieblichen 

Stellplätze
u.a.m.

Zahlung der 
Ablösebeträge

Ablösefond

Gemeinschafts-
parkhaus

Ermittlung der tatsächlichen 
Stellplatznotwendigkeit des 
Einzelfallvorhabens 
mindestens jedoch 
1 Stp./30 qm Nutzfläche zzgl. 
Besucherstellplätze

Externe: DSW21, 
CarSharing-Unternehmen

Realisierung

1. auf dem Grundstück
2. Baulast auf Parkhausgrundstücken
3. in dezentralen Gemeinschaftsanlagen

1.Priorität: 
Errichtung der notwendigen
Stellplätze auf dem Grundstück

jährliche 
Wirkungs-
kontrolle



PHOENIX West - Stellplatzkonzept

Der städtebauliche Entwurf und die Vorgaben 
im Bebauungsplan ermöglichen keine voll-
ständige ebenerdige Unterbringung der 
erforderlichen Stellplätze.

Zur Reduzierung der Kosten (zur Errichtung 
von Stellplätzen) sind drei Möglichkeiten 
(auch kombiniert) denkbar:

� Baulast auf einem Grundstück in der Nähe

� Ablösung der Stellplätze (7.000 €/Stp.)

� Reduzierung der Stellplatzpflicht durch 
Mobilitätskonzept

Die Reduktion der Stellplatzverpflichtung ist 
wesentlicher Verhandlungshebel für die Stadt.



Parkhausstandorte PHOENIX West 

- Vorhalten von 3 Grundstücken  
für Quartiersgaragen

- Zwischennutzung durch 
ebenerdige bewirtschaftete
Stellplatzanlagen, Belegung mit
Baulasten (Stellplatzverpflich-
tungen) möglich / vorgesehen

- Verkauf an privaten Investor 
(Parkhausbetreiber) vorgesehen.
Parkhausbau, sobald genügend
Nachfrage vorhanden ist (mit 
Bauzuschuss aus Ablösebe-
trägen)



ein PKW -Stellplatz kostet:
- ebenerdig :   2.000 - 3.500 €
- Parkpalette :   4.000 - 10.000 €
- automatisches Parkhaus:   8.000 - 14.000 €
- Parkhaus : 10.000 - 15.000 €
- Tiefgarage : 15.000 - 25.000 €

zzgl. der Grundstückskosten
und pro Monat 50 – 150 € Betriebskosten je Stellplatz

ein Fahrradstellplatz kostet:
- ebenerdig :   200 €
- Überdachtes Fahrradparkhaus :   625 - 1.700 €
- in Tiefgaragen : 2000 - 3.500 €

zzgl. der Grundstückskosten (auf einem PKW-Abstellplatz können bis zu 7 
Fahrräder abgestellt werden).
und pro Monat 3 - 7 € Betriebskosten im Keller/Lagerraum bzw. 7 - 22 €
je Stellplatz in Nebenräumen/Erdgeschoss von Büroimmobilien

Stellplatzkosten in Dortmund; Stand: 2006



Ausgangslage

- in der Regel erfolgt die Stellplatzermittlung nach der Richtwertetabelle der 
VV zur BauO NW

- hierbei häufig Probleme bei verkehrsintensiver Büronutzung z.B. Call-
Centern

- gleichzeitig keine Begünstigung von Mobilitätsmanagementmaßnahmen
möglich (lediglich ÖV-Bonus von 30%)

Aber in Nr. 51.11 der VV zur BauO NW heißt es: „Grundsätzlich ist die Zahl der 
notwendigen Stellplätze jeweils im Einzelfall zu ermitteln, dabei ist von den in 
der Gemeinde vorhandenen Erkenntnissen (über die örtlichen 
Verkehrsverhältnisse z.B. aufgrund eines Verkehrsgutachtens ) auszugehen.“

Da bei kleineren Bauvorhaben ein Verkehrsgutachten oft nicht angemessen 
erscheint, ist eine vereinfachte Berechnungsformel erarbeitet worden.



Stellplatzmodell PHOENIX West

- Stellplatzberechnung nach Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren (Er-
mittlung der Zahl der Arbeitsplätze, Anwesenheitsquote, MIV-Anteil

- wenn Anzahl der Arbeitsplätze nicht bekannt, Ermittlung nach Richtli-
nien / Tabelle der VV zur BauO NW (hier: 1 Stellplatz / 30 m² Nutzfläche)

- Reduktion der Stellplatzverpflichtung durch Schaffung von Fahrradstell-
plätzen („Fahrradbonus“ s. u.)

- weitere Reduktionsmöglichkeiten durch Vereinbarungen im Rahmen eines 
Mobilitätsplanes (Job-Ticket, Car-Sharing, Bewirtschaftungen der betrieb-
lichen Stellplätze, Organisation von Fahrgemeinschaften etc.)



Reduktion der Stellplatzverpflichtung durch „Fahrradbonus“

- qualitativ hochwertige1) Fahrradabstellmöglichkeiten 
für   5 % der Mitarbeiter:  2,5 % weniger PKW-Stellplätze

- für 10 % der Mitarbeiter:  5 % weniger PKW-Stellplätze
- für 15 % der Mitarbeiter:  7,5 % weniger PKW-Stellplätze

Zusätzlicher Bonus bei Errichtung eines Umkleideraumes incl. Dusche:
1 Stellplatz

Festschreibung im Bauantrag (Auflage / Nebenbestimmung)

1) zugangsnah, überdacht, beleuchtet, geschlossen

Fahrradbonus



Berechnungsblatt (Teil1)

Ermittlung der Stellplätze für Phoenix-West: 04.06.2009

Aktenzeichen:  orange hinterlegte Felder sind Eingabefelder

Bauvorhaben:

Eingabefelder

Datum:

Antonio-Segni-Str.

Büronutzung

(nach 61/3)

Beschäftigte je m² Fläche

Besch.

Eingabe der Nutzfläche aus dem Bauantrag nur, wenn Mitarbeiterzahl 
nicht bekannt!!

m²

Hier keine Eingabe, der Wert wird errechnet.

30,0

0

Eingabe der Beschäftigten aus der Betriebsbeschreibung oder den 
Bauzeichnungen abgeleitet

Spannbreiten: 
1 Besch. Je 15-50 m² NFL je nach Nutzung
Mittelwert: 30 m², Großraumbüros: 15-20 m²

Stellplätze für Beschäftigte Pkw-Stellplätze26

%
aufgrund von Urlaub, Krankheit, Dienstreisen etc. sind nie alle 
Beschäftigten anwesend. Der Anteil an Abwesenden ist jedoch 
branchenabhängig und liegt im Mittel bei 10-20% = 80-90% Anwesenheit

Spannbreiten:
Dortmunder auf dem Weg zur Arbeit laut HHB:       61%
für Phoenix-West mit geplanter Bus-Erschließung: 70 %
für Gewerbegebiete bis zu:       90%

%MIV-Anteil:

Anwesenheit

[m²]

Besch.42

90

70

Beschäftigte aus Fläche ermittelt

zu erwartende Beschäftigte

Nutzfläche



Berechnungsblatt (Teil 2)

Erforderlicher 
Stellplatznachweis

24 Pkw-Stellplätze

Fahrradbonus 3 Pkw-Stellplätze

Eingabe j für Ja bzw. n für Nein
eine Umkleide inkl. Dusche (Angaben aus Bauantrag übernehmen) gibt 
pauschal einen Bonus von einem Stellplatz.

Geplante Dusche j

der Anteil an Fahrradstellplätzen, bestimmt die Reduktion
5 % Fahrradstellplätze = 2,5 % weniger Pkw-Stellplätze
10% Fahrradstellplätze = 5 % weniger Pkw-Stellplätze
15 % Fahrradstellplätze = 7,5 % weniger Pkw-Stellplätze

Reduktion an Pkw-Stellplätzen 7,5 %

Errechnet sich aus Fahrradstellplätze/Beschäftigte*AnwesenheitFahrradstellplätze/anwesende Besch. 16 %

Anteil Besucherstellplätze 5 %

1

Geplante Fahrradstellplätze 6 Anzahl aus Bauantrag 

Pkw-StellplätzeBesucherstellplätze

Abhängig von der Büronutzung
Büros mit wenig Besucherverkehren (Ing.büros etc.): 5%
Büros mit hohem Besucherverkehr (Verwaltungen, etc.): bis zu 200%



- Die reduzierte Anzahl an Stellplätzen wird im Bauantrag
festgeschrieben.

- Grundsätzlich kann auch der Nachweis eines Mobilitätsplanes
als Auflage in eine Baugenehmigung aufgenommen werden.
Hierbei ist das Problem der Sicherstellung der Auflagener-
füllung durch Dritte (z.B. Mieter). Hier sind zivilrechtliche
Verträge erforderlich. 

- Bisher liegen hierzu noch keine Erfahrungen vor. Die Stellplatz-
reduktionsmöglichkeiten durch Fahrradabstellanlagen werden
jedoch gut angenommen.

Sicherstellung 



- Benennung von realistischen und messbaren Zielen
z.B. Prozentanteil Pkw-Fahrten oder Reduktionsziel im    
Bezug zum Ausgangswert

- Benennung von Maßnahmen zur Zielerreichung
z.B. Jobticket, Fahrradabstellplätze, Dienstfahrräder etc.

- Beschreibung von vorgesehenen Erfolgskontrollen 
z.B. Mitarbeiterbefragungen 

- Folgen bei Nichterfüllung
z.B. Ablösebeträge für die nicht erstellten Stellplätze 
nachentrichten oder nachträglicher Bau der Stellplätze

Inhalt eines Mobilitätsplans



Modellfoto: „stegepartnerArchitektur & Stadtplanung BDA SRL“


